
9.	 Grenze des räumlichen 
Geltungsbereichs

	 Gem. § 9 Abs. 7 BauGBTeil A: PLANZEICHNUNG

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Gesetze und 
Verordnungen in den jeweils gültigen Fassungen:

•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

•	 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Bekannt-
machung der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBI. I 
S. 133), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 22.04.1993 (BGBI I S. 466).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts - Planzeichen-
verordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 
58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509).

•	 Saarländische Landesbauordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. Februar 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 16. Juni 2010 
(Amtsbl. I S. 1312).

•	 Der § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27.06.1997 (Amtsblatt des Saarlandes S. 682) zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 11. Februar 
2009 (Amtsbl. S. 1215).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Mai 
2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 17. Juni 2009 (Amtsbl. S. 1374).
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		  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO)
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		  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO)

	       GRZ 0,4	 Grundflächenzahl
		  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

	          o	 offene Bauweise
		  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

	  	 Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
		  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

•	 Der Stadtrat der Stadt Ottweiler hat am 
__.__.____ die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Auf´m grünen Flur - Ruckertstraße“mit paralle-
ler Aufhebung des Aufbauplanes mit Fluchtlinien 
„Auf´m grünen Flur“ „Auf der Neuwieshohl“ be-
schlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen Flur-
stücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnun-
gen mit dem Liegenschaftskataster übereinstimmen.

•	 Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB (Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung) im beschleunigten 
Verfahren durchgeführt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 
BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchge-
führt.

•	 Der Stadtrat der Stadt Ottweiler hat den Entwurf 
gebilligt und die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes „Auf´m grünen Flur - Ruckertstraße“ 
mit paralleler Aufhebung des Aufbauplanes mit 
Fluchtlinien „Auf´m grünen Flur“ „Auf der Neu-
wieshohl“ beschlossen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB). 

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Anregungen während der Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, am __.__.____ orts-
üblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange wurden mit Schreiben vom __.__.____ von 
der Auslegung benachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB). Ihnen 
wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur Stellung
nahme eingeräumt.

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Bürger Anregungen 
und Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte durch 
den Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB). 

•	 Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan „Auf´m grünen Flur - Ruckertstraße“ mit par-
alleler Aufhebung des Aufbauplanes mit Fluchtlinien 
„Auf´m grünen Flur“ „Auf der Neuwieshohl“ als 
Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Be-
bauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

•	 Der Bebauungsplan „Auf´m grünen Flur - Ruckert
straße“ mit paralleler Aufhebung des Aufbauplanes 
mit Fluchtlinien „Auf´m grünen Flur“ „Auf der Neu-
wieshohl“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

	 Ottweiler, den __.__.____   Der  Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ orts-
üblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In 
dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der 
Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie 
auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB, ferner auf 
Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprü-
che gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB und § 44 Abs. 5 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

	M it dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Auf´m grünen Flur - Ruckertstraße“ mit par-
alleler Aufhebung des Aufbauplanes mit Fluchtlinien 
„Auf´m grünen Flur“ „Auf der Neuwieshohl“, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text-
teil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 
3 BauGB).

	 Ottweiler, den __.__.____   Der  Bürgermeister

Teil B: Textteil
Festsetzungen (gem. § 9 BauGB + BauNVO)

1.	 Art der baulichen Nutzung 
Allgemeines Wohngebiet

	g em. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 
BauNVO

1.1	Z ulässig sind:

2.	 MaSS DER BAULICHEN NUTZUNG

2.1	 Grundflächenzahl
	 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.  

§ 19 BauNVO

2.2	Za hl der Vollgeschosse
	g em. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m.  

§ 20 BauNVO

3.	 Bauweise
	g em. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.  

§ 22 BauNVO

4.	 überbaubare und nicht  
überbaubare Grundstücksflächen

	 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

5.	 Flächen für Nebenanlagen
	g em. § 9 ABS. 1 NR. 4 BauGB

6.	 StraSSenverkehrsfläche
	g em. § 9 ABS. 1 NR. 11 BauGB

7.	 Abwasser/Entwässerung
	 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 

8.	 Flächen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft

	 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

siehe Plan,

1.	 Wohngebäude
2.	 die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe
3.	 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke

Ausnahmsweise zulässig sind:
gem. § 4 Abs. 3 BauNVO

1.	 Betriebe des Beherbergungsgewerbes
2.	 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
3.	 Anlagen für Verwaltungen

Nicht zulässig sind:
gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 
BauNVO

1.	 Gartenbaubetriebe
2.	 Tankstellen

gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO

3.	 Schank- und Speisewirtschaften

siehe Plan,
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 0,4 für das ge-
samte Allgemeine Wohngebiet festgesetzt. Bei der Er-
mittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von
1.	 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2.	 Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3.	 bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen.
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen 
der genannten Anlagen um bis zu 50 % überschritten 
werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächen-
zahl von 0,6; weitere Überschreitungen in geringfügi-
gem Ausmaß können zugelassen werden.

siehe Plan,
Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird auf 
zwei Vollgeschosse begrenzt.

siehe Plan,
Innerhalb des Geltungsbereiches wird eine offene Bau-
weise im Sinne von § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

siehe Plan,
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden mittels 
Baugrenzen festgesetzt. Innerhalb der Baugrenzen sind 
alle baulichen Anlagen und Nebenanlagen zulässig. 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen zulässig.

siehe Plan, 
Nebenanlagen, wie z.B. Stellplätze und Garagen, sind 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. Pro Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze zu errich-
ten. Zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und Garage 
ist ein Stauraum von mindestens 5 m einzuhalten; diese 
Fläche kann als Stellplatz genutzt werden.

Der im Geltungsbereich gelegene Teil der Ruckertstraße 
wird entsprechend seiner Nutzung als Straßenverkehrs-
fläche festgesetzt.

Schmutzwasser wird in den vorhandenen Mischwas-
serkanal abgeleitet. Niederschlagswasser ist auf den 
Grundstücken großflächig zu versickern, zurückzuhalten, 
überschüssiges Wasser ist gedrosselt abzugeben.

Siehe Plan, 
die Flachland-Mähwiesen sowie der Gehölzbestand im 
südöstlichen Teil des Geltungsbereiches sind zu erhal-
ten und zu pflegen.

Siehe Plan.

ÜBERLAGERUNG Bebauungsplan UND Aufbauplan mit Fluchtlinien 
„Auf´m grünen Flur“; „Auf der Neuwieshohl“

•	 Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB durchgeführt. Die Vorschriften des § 13 BauGB finden entsprechend Anwen-
dung. Damit wird auf die Erstellung eines Umweltberichtes verzichtet, ebenso auf die Durchführung einer Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung.

•	 Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Ottweiler entwickelt.

•	 Der Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den Aufbauplan mit Fluchtlinien „Auf‘m grünen Flur“; 
„Auf der Neuwieshohl“.

•	 Auf die Anzeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDschG wird hingewiesen.
•	 Das Vorhandensein von Kampfmitteln kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, da nicht alle Kampfhandlungen 

in Form von Luftbildern über den gesamten Zeitraum des II. Weltkrieges dokumentiert sind. Hierzu zählen z.B. auch 
vergrabene Kampfmittel.

Hinweise


